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Schläge des Verurteilten zu berücksichtigen und zu verwirklichen, soweit 
sie den Interessen der Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben 
entsprechen.

(2) Bei jugendlichen Verurteilten ist die weitere ordnungsgemäße Unter
bringung und Erziehung an dem neuen Aufenthaltsort in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Organ der Jugendhilfe zu gewährleisten und die 
weitere Berufsausbildung zu sichern.

(3) Die Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes für den Verurteilten hat 
in der Regel innerhalb des gleichen Bezirkes zu erfolgen. In den Fällen, 
in denen es der Umfang der Aufenthaltsbeschränkung oder das Interesse 
des Verurteilten und seine gesellschaftliche Wiedereingliederung gebieten, 
ist der Rat des Kreises eines anderen Bezirks zur Aufnahme des Ver
urteilten zu ersuchen. Lehnt der Rat des Kreises das Ersuchen ab, ent
scheidet der für ihn zuständige Rat des Bezirks endgültig.

(4) Der ersuchte Rat des Kreises hat die arbeits- und wohnungsmäßige 
Unterbringung des Verurteilten zu regeln und die dazu erforderliche Un
terstützung der zuständigen Fachorgane sowie der Räte der Städte und 
Gemeinden zu gewährleisten. Darüber hinaus ist dem Verurteilten die 
erforderliche Unterstützung für die gesellschaftliche Eingliederung ent
sprechend dem Zweck der Aufenthaltsbeschränkung zu gewähren.

(5) Hat die Familie den Wunsch, den neuen Aufenthaltsort mit dem 
Verurteilten zu teilen, ist der für den neuen Aufenthaltsort zuständige 
Rat des Kreises verpflichtet, die Realisierung dieses Wunsches zu ermög
lichen.

(6) Der neue Aufenthaltsort ist dem für die Hauptwohnung des Ver
urteilten zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, 
mit Angaben über die vorbereitete arbeits- und wohnungsmäßige Unter
bringung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Aufnahme
ersuchens mitzuteilen.

(7) Der Verurteilte ist mit der Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes 
durch den Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, gleichzeitig 
aufzufordern, die Orte bzw. Gebiete, für die ihm der Aufenthalt untersagt 
ist, unverzüglich zu verlassen. Für die Vorbereitung des Umzuges kann 
eine angemessene Frist festgelegt werden.

§30

(1) Der Verurteilte hat die ihm durch d5e Verwirklichung der Aufent
haltsbeschränkung entstehenden Kosten zu tragen. In Ausnahmefällen, 
insbesondere bei Vorliegen besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse, kann 
der verantwortliche Rat des Kreises die Umzugskosten verauslagen. Die 
Rückzahlung des verauslagten Betrages ist mit dem Verurteilten zu ver
einbaren. Zahlt er nicht, kann im Verwaltungswege vollstreckt werden.

(2) Für die Verwaltung des unbeweglichen Vermögens, das an dem Ort 
verbleibt, für den dem Verurteilten der Aufenthalt untersagt ist, hat der


